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Arbeitsrecht 
(Nr. 95/2004) 

 
 

Aussonderung von  
Arbeitszeitguthaben in der Insolvenz 

 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
Vom Arbeitgeber auf einem besonderen Bankkonto für die Ab-
geltung von Arbeitszeitguthaben der Arbeitnehmer bereitgestell-
te Gelder unterliegen nicht der Aussonderung, wenn der Arbeit-
geber selbst Inhaber des Kontos ist. 
 
Urteil des BAG vom 24. September 2003 
Aktenzeichen : 10 AZR 640/02 
 
Veröffentlicht: Betriebs-Berater Nr. 13 vom 29. März 2004 
29.03.2004 


